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1. VERANLASSUNG 

Die Grundstücksgesellschaft Spaldingstraße 140 GmbH plant, das Grundstück in der 
Spaldingstraße 140-144 neu zu entwickeln. Vor der Umsetzung der Neubaumaßnah-
men ist im Vorweg der Rückbau der Bestandsbebauung erforderlich.  

Von der Grundstücksgesellschaft wurden wir zur Durchführung einer Schadstoffer-
hebung in der zum Abbruch vorgesehenen Bestandsbebauung beauftragt. 

2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Gemäß § 3 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) gilt für die Beseitigung bauli-
cher Anlagen die allgemeine Anforderung, dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet werden dürfen. Nach § 14 sind Baustellen so einzurichten und zu betreiben, 
dass keine Gefahren entstehen. 

Vor dem Hintergrund der bis zum Rückbau noch anhaltenden Nutzung gilt nach 
§ 3 HBauO weiterhin, dass Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in-
stand zu halten sind, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Le-
ben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. 

In der geltenden Gefahrstoffverordnung wird in Abschnitt 3, § 6 eine Informations-
ermittlung und Gefährdungsbeurteilung gefordert. Demnach ist festzustellen, ob bei 
Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden und es ist ein Verzeichnis 
aufzustellen, aus dem u.a. die Bezeichnung des Gefahrstoffs, dessen gefährliche Ei-
genschaften sowie die Arbeitsbereiche hervorgehen, in denen Beschäftigte dem Ge-
fahrstoff ausgesetzt sein können. Die allgemeinen und zusätzlichen Schutzmaßnah-
men sind in Abschnitt 4 der GefStoffV geregelt. 

Gemäß § 6 (3) BauVorlVO ist der Bauaufsichtsbehörde zur Genehmigung der Maß-
nahme ein Verzeichnis über Gefahrstoffe vorzulegen. 

Nach § 9 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWG) ist die Vermischung der bei 
Abbrucharbeiten anfallenden gefährlichen Abfälle mit anderen Abfällen, Stoffen oder 
Materialien unzulässig. Nach § 15 sind die Abfälle durch die Abfallerzeuger bzw.             
-besitzer für Mensch und Umwelt schadlos zu beseitigen.  

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) für Bauleistungen - Ab-
bruch und Rückbauarbeiten gemäß VOB Teil C / DIN 18459 - sehen für das Aufstel-
len der Leistungsbeschreibung u.a. Angaben zu Kontaminationen der abzubrechen-
den baulichen Anlagen vor. Darüber hinaus ist für die Bezeichnung und Einstufung 
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der bei den Abbrucharbeiten anfallenden Stoffe der Abfallschlüssel der Abfall-
Verzeichnisverordnung (AVV) nach KrWG zu verwenden. 

3. GRUNDSTÜCK  UND  BESTANDSBEBAUUNG 

Das Grundstück Spaldingstraße 140-144 befindet sich auf den zusammen 2.450 m² 
großen Flurstücken 1531 und 1532, Gemarkung St. Georg-Süd. Nach Norden, Osten 
und Süden wird das Grundstück von den Straßenzügen der Spaldingstraße, der 
Hammerbrookstraße und der Nordkanalstraße begrenzt. Im Westen schließt die Be-
standsbebauung unmittelbar an das Gebäude des Nachbargrundstücks an. Über den 
östlichen Teil des Grundstücks verläuft das auf Pfeilern aufgeständerte Viadukt der 
S-Bahn Line Hauptbahnhof - Wilhelmsburg. Dieses ist von den geplanten Rückbau- 
und Neubaumaßahmen ausgenommen und bleibt unverändert erhalten. Die Lage des 
Grundstücks ist im Übersichtsplan in der Anlage 1 dargestellt. 

Gemäß Darstellung der historischen Stadtgrundkarte des Jahrgangs 1930 – 1940 be-
fand sich auf beiden Grundstücken ehemals eine Altbebauung, die während des 
2. Weltkriegs vermutlich massive Kriegsschäden erfuhr. Auf dem westlichen Flur-
stück 1531 wurden die Reste dieser Altbebauung im Zuge der Errichtung der gegen-
wärtigen Bestandsbebauung in den 1950er Jahren vermutlich vollständig entfernt. 
Auf dem östlichen Flurstück 1532 sind nach einer über Flur erfolgten Beräumung un-
ter Flur z.T. Kellergewölbe verblieben, die bis heute genutzt werden (s.u.). Die südli-
che Außenwand dieser Kellergewölbe bildete gleichzeitig die Uferwand zum ehemals 
im Verlauf der Nordkanalstraße vorhandenen und in den 1950er Jahren verfüllten 
Nordkanal. 

Auf dem Flurstück 1531 befindet sich das 5-geschossige ehemalige Gewerbe- und 
Bürogebäude der Spaldingstraße 140. Das Gebäude weist auf einer Grundfläche von 
ca. 720 m² einen ringförmigen Grundriss mit innen liegendem Hof auf. Auf Erdge-
schossebene ist zugunsten von Zufahrten von der Nordkanalstraße in den Innenhof 
der südliche Querriegel nicht ausgebildet. Das 1. bis 3. Obergeschoss sind als Vollge-
schoss ausgebildet, das Dachgeschoss (4. OG) ist lediglich im nördlichen Teil ausge-
baut und nimmt eine Grundfläche von ca. 320 m² ein. Von hier besteht ein Zugang 
auf die Dachflächen. Das Gebäude besitzt ein vollflächiges Untergeschoss, das teils 
als Keller und zur Unterbringung von Haustechnik sowie teils als Tiefgarage genutzt 
wird. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über eine Rampe im Innenhof. 

Das Gebäude verfügt über zwei Treppenhauskerne, von denen bis zum 3. OG auf je-
der Geschossebene alle Räumlichkeiten über einen umlaufenden Flur erreicht werden 
können. Das 4. (halbe) Geschoss ist nur über das nördlich gelegene Treppenhaus zu-
gänglich. Angrenzend an die Treppenhauskerne befinden sich stillgelegte und ver-
schlossene Aufzugsschächte: Im nördlichen Gebäudeteil handelt es sich um zwei ne-
beneinander liegende Personenaufzüge, im südlichen Teil um einen Lastenaufzug.  



       

 

- 3 - 

Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um einen Massivbau aus Stahlbetonstützen 
und gemauerten Wänden. Die Geschossdecken sind in Stahlbeton ausgeführt. Das 
Dach ist als Flachdach mit einer Eindeckung aus Bitumenbahnen oberhalb einer ca. 
10 cm starken Dämmung aus Polystyrolplatten ausgebildet. Ggf. ist ein gering auf-
tragender Dachstuhl in Holzkonstruktion vorhanden. 

Die Wände der oberen Geschosse sind verputzt, lediglich im Untergeschoss und an 
vereinzelten Stellen auf den oberen Etagen sind die Wände unverputzt. Daneben sind 
im Untergeschoss Zwischenwände aus Porenbetonsteinen anzutreffen, die offensicht-
lich nachträglich eingezogen wurden. Im Erdgeschoss sowie in den Etagen 1 bis 3 
wurden vermutlich im Zuge von Umbaumaßnahmen nachträglich Trockenbauwände 
aus Holz- und Blechständerwerk mit Gipskartonplatten zur Abtrennung von Flurbe-
reichen und Büroräumen eingezogen.  

Die jüngsten Umbauten des Gebäudes erfolgten augenscheinlich im Erdgeschoss und 
dienten der Umnutzung  zu einem Hotelbetrieb, die darüber folgenden Geschosse 
wurden als Büroräume ausgebaut und zuletzt als Wohnräume genutzt, die Umbauten 
in diesen Etagen liegen augenscheinlich bereits länger zurück. Das Untergeschoss 
wurde zuletzt als Bordell genutzt, im Jahr 2018 wurde die gesamte voranstehend be-
schriebene Nutzung des Gebäudes aufgegeben und seit dem für eine Kunstinstallation  
durch Trockenbauarbeiten umgebaut. Erwähnenswert sind die ca. 40 im Gebäude 
vorhandenen Sanitärräume, die zum großen Teil vermutlich im Zuge der Umbauar-
beiten für die Hotelnutzung eingerichtet wurden. 

Die Beheizung des Gebäudes erfolgte zuletzt durch Fernwärme. Hinweise auf eine 
ehemalige Beheizung mit Heizöl oder Kohle wurden weder im Zuge der Objektbege-
hung noch anhand der vorliegenden Planunterlagen aufgefunden. 

Die östliche Grundstückshälfte mit der Hausnummer 144 weist nur eine geringfügi-
ge Bebauung auf. Diese besteht zum einen in Form unter Flur liegender Kellerräume 
der ehemaligen Altbebauung. Darüber hinaus sind über Flur ein kleinerer Massivbau 
mit ca. 100 m² Grundfläche sowie ein Holzschuppen mit ca. 110 m² Grundfläche 
vorhanden. Der verbleibende Teil der östlichen Grundstücksfläche wird mit Ausnah-
me zweier gemauerter Einhausungen der Kellerzugänge sowie der randlich liegenden 
Pfeiler des Hochbahnviaduktes als nicht überdachte Parkplatzfläche genutzt und um-
fasst ca. 1.200 m².  

Der als Tonstudio genutzte Massivbau wurde vermutlich oberhalb eines vorhandenen 
Altkellers etwa in den 1960er Jahren errichtet und ist auf Erdgeschossebene weitge-
hend als Hochpaterre ausgebildet. Die Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk, die 
Kellerdecke ist als Kappendecke ausgebildet. Das Flachdach ist vermutlich in Holz-
bauweise ausgebildet. Die Dacheindeckung besteht aus Bitumenbahn. Relevante 
Stahlbetonelemente sind vermutlich nicht vorhanden. Der Trockenbau im Inneren ist 
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teils in Mauerwerk, teils in Holz- und Gipskarton ausgeführt. Die Beheizung des Ge-
bäudes erfolgt über eine Gastherme. 

An der südwestlichen Grundstücksspitze befindet sich ein in Holzbauweise errichte-
ter Schuppen, der zuletzt als Fahrradverleih und -werkstatt sowie als Lagerraum  ge-
nutzt wurde. Der Anbau weist neben der Holzkonstruktion keine Massivbauteile auf  
Das Dach ist mit bituminöser Dachbahn abgedichtet. 

Der Schuppen wurde ebenfalls oberhalb der Keller der ehemaligen Altbebauung er-
richtet, wobei die Ausdehnung der Kellerräume mit ca. 350 m² deutlich über die 
Grundfläche des Schuppens hinausgeht. Der Zugang zum Keller erfolgt über einen 
Treppenabgang sowie einen weiteren Abgang, der als Schrägaufzug mit Transport-
band zur Lastenbeförderung ausgebaut ist. Im Keller sind insgesamt 14 Räume abge-
trennt, die als Lager und Probenräume für Musiker genutzt werden. Alle Wände ein-
schließlich der Einhausungen der Abgänge bestehen aus Ziegelmauerwerk. Die De-
cke ist als Kappendecke ausgebildet und wurde an der Geländeoberfläche mit As-
phalt und Beton versiegelt. Die vorhandene Sanitäreinrichtung wird über Regenwas-
ser gespeist. Heizungen sind nicht vorhanden, neben Strom  bestehen keine An-
schlüsse an Versorgungsleitungen.  

4. OBJEKTBEGEHUNG UND UNTERSUCHUNGSUMFANG 

Die Begehung der Bestandsbebauung zur Durchführung der Schadstofferhebung er-
folgte am 10. und 11. November 2020 durch zwei Mitarbeiter unseres Büros.  

Im Zuge der Begehung erfolgte eine visuelle Überprüfung der Bausubstanz auf 
Schad- bzw. Gefahrstoffe. Sofern sich vor Ort die Schadstoffhaltigkeit auffälliger 
Baustoffe nicht eindeutig klären ließ, wurden Materialproben für eine laboranalyti-
sche Überprüfung entnommen.  

Da das Gebäude Spaldingstraße 140 zurzeit als ganzheitliche Kunstinstallation  
umgebaut wird, waren zum Zeitpunkt der Begehung zahlreiche Wände, Decken und 
Fußböden vollständig mit Farbe und Lacken überdeckt, sowie durch Umbauten in 
Form von Leichtbauwänden und anderen Holzkonstruktionen verändert. Die visuelle 
Prüfung war an diesen Stellen nur eingeschränkt möglich und die Probennahme auf 
ein verträgliches Maß an unauffälligen und zugänglichen Stellen zur Erhaltung der 
bereits durchgeführten Umbauten und Kunstinstallationen reduziert. Verschiedene 
Räumlichkeiten waren unzugänglich oder verschlossen und konnten daher keiner 
Überprüfung unterzogen werden:, HEW-Betriebsraum im Keller, Fahrstuhlschächte, 
einzelne Wohn- und Atelierräume.  

Auf Grund der akustischen Dämmlagen auf Wänden und Decken und der empfindli-
chen technischen Einrichtungen konnten die Räumlichkeiten des noch andauernd ge-
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Der untersuchte Fußbodenbelag wurde unterhalb des darauf aufgebrachten Laminat-
bodens angetroffen. Der Belag im 3. OG konnte als Floor-Flexplatte identifiziert 
werden.  Bei dem darunter befindlichen schwarzen Kleber handelt es sich um Bi-
tumenkleber, in dem laboranalytisch ebenfalls Asbestfasern nachgewiesen worden 
sind. Während die Asbestfasern in der Flexplatte fest gebunden sind, ist der darunter 
liegende, z.T. an den Platten anhaftende Kleber als schwach gebundenes Asbest ein-
zustufen. Die Ausdehnung der betroffenen Flächen konnte auf Grund der oben be-
schriebenen Nutzung nicht ermittelt werden und ist vor dem Rückbau festzustellen.   

In keiner der untersuchten Putz- und Spachtelmassen, Fliesenklebern, Dach-
pappen und anderen Fußbodenbelägen und Klebern konnten Asbestfasern 
nachgewiesen werden. 

Dichtungen zwischen den Einzelrippen älterer Gliederheizkörper (exemplarisch: 
Foto Nr. 12) können asbesthaltig sein. Die in den Gebäuden vorhandenen Glieder-
heizkörper werden daher ohne Nachweis als asbesthaltig eingestuft.  

Ältere Feuerschutztüren (vor 1992) können Asbest im Schlosskasten oder als 
Türfüllung enthalten (exemplarisch: Foto Nr. 6 und 60) und werden daher ohne ana-
lytischen Nachweis generell als asbesthaltig eingestuft. Gleiches gilt für das Rolltor 
der Tiefgarage. 

Ältere NH-Sicherungen in Elektroinstallationen können asbesthaltige Pappen ent-
halten. Entsprechende Sicherungen wurden im Zuge der Begehung nicht angetroffen, 
können auf Grund z.T. unzugänglicher Räumlichkeiten jedoch nicht ausgeschlossen 
werden (u.a. HEW-Betriebsraum). 

Ältere Antriebsmotoren von Aufzügen können asbesthaltige Bremsbeläge enthal-
ten. 

Brandschutztüren, Gliederheizkörper und NH-Sicherungen können im Ganzen ent-
nommen und unter den angegebenen Abfallschlüsseln (vgl. Anlage 3) entsorgt wer-
den.  

Fest gebundene Asbestprodukte: 

Fest gebundene Asbestprodukte wurden in Form der o.a. Flexplatten sowie von 
innenseitig verbauten Asbestzement-Fensterbänken im Südtrakt des 
2. Obergeschosses angetroffen (s. 2.4 und Foto Nr. 27).  

Bauteile des alten Rolltors der Tiefgaragenzufahrt können ebenfalls asbesthaltige 
Formteile enthalten.  
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5.2 Künstliche Mineralfasern (KMF) 

KMF wurden nur in moderatem Umfang angetroffen. Im Einzelnen handelt es sich 
um folgende Produkte: 

• Mineralwolle Leitungsdämmungen 

• Isolierungen von Warmwasserleitungen 

• KMF-Dämmungen am Dach (Spaldingstraße 144) 

• KMF-Dämmungen in Leichtbauwänden 

• Abfälle von KMF-Dämmwolle in der Einhausung des Schrägaufzugs  

(Spaldingstraße 144) 

• Trittschalldämmung unter dem Estrich der Geschossdecken  

(Spaldingstraße 140) 

• Akustik-Deckenplatten   

In der untersuchten Probe P 12 (Foto Nr. 1) der Leitungsdämmung, am Durchgang 
zwischen Tiefgarage und ausgebautem Untergeschoss der Spaldingstraße 140 konn-
ten alveolengängige (lungengängige) Fasern nachgewiesen werden, die damit als 
kanzerogen (Kategorie 1B nach TRGS 905) einzustufen sind. 

In allen Geschossen des Gebäudekomplexes wurden Akustik-Decken angetroffen, die 
größtenteils mit Farbanstrichen überdeckt waren. Neben Holzfaserplatten wurden da-
bei auch KMF haltige „Odenwald“-Decken aufgefunden. 

Auf Grund des Gebäudealters und der verschiedenen kleinteiligen Anwendungen 
werden die übrigen in den Gebäuden Spaldingstraße 140 und 144 (s. Fotos Nr. 3, 13, 
47, 54, 63) ohne Einzelnachweise des KI kategorisch ebenfalls als „alte“ Mineral-
wolle eingestuft. 

5.3 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

Stark erhöhte PAK-Summengehalte mit signifikant erhöhten BaP-Gehalten, die 
massive Teerbelastungen belegen, wurden in Dachbahnen und Dichtmassen angetrof-
fen: 

• P 01: Dachpappe Schuppen:   PAK: 4.500 mg/kg TS  
 (BaP: 250 mg/kg TS) 

• P 03: Dachabdichtung Einhausung   PAK: 17.800 mg/kg TS  
 Treppenniedergang: (BaP: 1.200 mg/kg TS) 

• P 08: Dichtmasse Fußboden Schuppen/  PAK: 11.500 mg/kg TS 
 Oberseite Kellerdecke: (BaP: 710 mg/kg TS) 
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Vorgenannte Befunde weisen auf massive Teerbelastungen hin. Auf die besonderen 
Anforderungen zum Arbeitsschutz beim Umgang mit den entsprechenden Materialien 
wird verwiesen (siehe: Hinweise zum Arbeitsschutz in Abschnitt 6.1). 

Deutlich geringere PAK-Summengehalte von 22,6 mg/kg TS (P 02) bzw. 64,6 mg/kg 
TS (P 09) weisen die untersuchten Dichtbahnen am Sockel des Schuppens auf dem 
Grundstück Spaldingstraße 144 sowie auf dem Fußboden des Schuppens auf. Die 
Materialien sind im Hinblick auf die Abfalltrennung beim Rückbau vom sonstigen 
Abbruchmaterial zu trennen. Gleiches gilt für die Bodenfliesen in den Kellerräumen 
unterhalb des Schuppens ((P 46:  PAK: 103 mg/kg TS). Für den Umgang mit dem 
Bodenbelag der Probe P 21 im Gebäude Spaldingstraße 140 ( PAK: 23,4 mg/kg TS) 
ist der Asbestgehalt maßgeblich (s.o.). Die untersuchten Schwarzanstriche am Sockel 
der Außenwand des Gebäudes Spaldingstraße 140 sowie an Kellerwänden und auf 
dem Kellerfußboden auf dem Grundstück Spaldingstraße 144 weisen mit Messwerten 
zwischen 3,68 mg/kg TS (P 07) und 18,6 mg/kg TS (P 47) eher untergeordnete PAK-
Gehalte auf.  

Auf Grund der anhaltenden Nutzung der Gebäude Spaldingstraße 140 und des Ton-
studios in der Spaldingstraße 144 wurde zur Vermeidung von Undichtigkeiten die 
Dachabdichtung nur geringfügig bzw. nicht geöffnet, weshalb der genaue Aufbau der 
Dacheindeckung nicht geklärt werden konnte. Da in der Vergangenheit im Zuge von 
Erneuerungen von Dachabdichtungen neue Dachbahnen häufig auf vorhandenen älte-
ren Dachbahnen verklebt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ggf. 
noch ältere, PAK- bzw. teerhaltige Dachbahnen unterhalb von jüngeren Dachbahnen 
befinden.  

In den Sanitärräumen der Obergeschosse konnten an vorhandenen Fußbodenöffnun-
gen keine ggf. PAK-haltigen Sperrschichten entdeckt werden. 

5.4 Altholz 

In der untersuchten Holzprobe der Außenfassade des Schuppens Spaldingstraße 144 
(P 05), wurden Pentachlorphenol (2,3 mg/kg), Chrom (21 mg/kg) und Kupfer 
(322 mg/kg) nachgewiesen. Der Grenzwert für Kupfer wird nach Anhang II, zu § 3 
Abs. 1 AltholzV überschritten, das Fassaden- und tragende Konstruktionsholz des 
Schuppens wird als „imprägniertes Bauholz aus dem Außenbereich – und Abbruch-
holz mit schädlichen Verunreinigungen“ eingestuft und ist als A IV- Altholz zu ent-
sorgen. Ebenfalls als A - IV-Altholz wird das in geringen Mengen zu erwartende 
Holz der teilweise vorhandenen Fenster mit Holzrahmen sowie das tragende Kon-
struktionsholz des Gebäudes Spaldingstraße 140 eingestuft. Hierzu zählt eine ggf. 
vorhandene gering auftragende Dachstuhlkonstruktion aus Holz. 

Daneben wurde Altholz nur untergeordnet in Form von Konstruktionsholz von 
Leichtbauwänden, Türholz sowie als Wandvertäfelung/-verblendungen, Fensterbän-
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ken und Deckenplatten angetroffen. Für die zuvor beschriebenen Hölzer kann von ei-
ner Zuordnung als A II – Altholz ausgegangen werden. 

5.5 Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

In den beprobten Anstrichen (P 32), Fugenmassen (P 33, P 54, P 59) und Deckenplat-
ten (P 39) wurden analytisch keine relevanten PCB-Belastungen festgestellt. 

PCB-haltige Produkte können in den vorhandenen älteren Röhrenleuchten in Form 
von Startern (Kleinkondensatoren) für die Leuchtstoffröhren vorhanden sein.  

5.6 HBCD-haltiges Dämmmaterial 

Dämmmaterialien aus Polystyrol können mit dem Flammschutzmittel Hexabromcyc-
lododecan (HBCD) behandelt sein. Das Dach des Gebäudes Spaldingstraße 140 ist 
mit einer unterhalb der oberen Dachbahn liegenden Dämmung aus Polystyrolplatten 
versehen. Auf eine Beprobung wurde aus o.g. Gründen (Aufrechterhaltung der 
Dichtheit wg. anhaltender Nutzung) verzichtet.  

Sofern HBCD nachgewiesen werden oder kein Nachweis über eine Belastungsfrei-
heit geführt wird, besteht für das betreffende Material das Gebot einer Getrennt-
sammlung bzw. ein Vermischungsverbot mit anderen Abbruchabfällen. 

HBCD-haltiger Abfall mit einem Gehalt ≥ 1.000 und < 30.000 mg/kg ist als nicht ge-
fährlicher Abfall einzustufen, jedoch nach POP-Abfall-ÜberwV nachweispflichtig. 

5.7 Kühlmittel Klimagerät 

Das Klimagerät auf dem Dach des Tonstudios enthält ggf. nicht zugelassenes Kühl-
mittel. Vor der Entsorgung ist das Gerät fachgerecht außer Betrieb zu nehmen. 

5.8 Alte Bleiinstallationen 

In den untersuchten Bereichen können alte Wasserleitungen aus Blei vorhanden sein. 
Diese sind im Zuge des Abbruchs vom restlichen Abbruchmaterial zu trennen und 
gesondert zu entsorgen. 

5.9 Quecksilberhaltige Leuchtmittel 

In allen Geschossen des Gebäudes wurden Lampen mit Leuchtstoffröhren angetrof-
fen. Leuchtstoffröhren und Energiespar-Leuchtmittel können quecksilberhaltig sein. 
Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind diese einzusammeln und gemäß der Abfall-



       

 

- 13 - 

schlüsselnummern (s. Anlage 3) einer fachgerechten Verwertung/Entsorgung zuzu-
führen. 

6. SANIERUNGSARBEITEN 

Zur Vorbereitung der Rückbauarbeiten sind die in der Bausubstanz vorhandenen 
schadstoffhaltigen Baustoffe vor dem maschinellen Abbruch vollständig aus dem 
Gebäude zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

6.1 Hinweise zum Arbeitsschutz 

Bei den zuvor aufgeführten Schadstoffen handelt es sich in der Regel um Gefahrstof-
fe nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Die vorliegende Schadstofferhebung ist 
zur Informationsermittlung bzgl. möglicher Freisetzungen von Gefahrstoffen im Sin-
ne der GefStoffV (vgl. Abschnitt 2 „Gesetzliche Grundlagen) zu Grunde zu legen. 

Arbeiten zum Umbau und Rückbau von kontaminierten Gebäuden und technischen 
Anlagen sind als Arbeiten in kontaminierten Bereichen im Sinne der TRGS 524 
einzustufen. Diese technische Richtlinie ist für die Planung und Umsetzung der Sa-
nierungsarbeiten heranzuziehen und enthält neben Grundsätzen zur Informationser-
mittlung weitere Vorgaben zur Gefährdungsbeurteilung, zur Auswahl geeigneter Ar-
beitsverfahren und zur Auswahl geeigneter Maßnahmen zum Schutz der Beschäftig-
ten und anderer Personen. Die Ergebnisse der vorgenannten systematischen Betrach-
tungen sind in einem Arbeits- und Sicherheitsplan zu dokumentieren und dem Auf-
tragnehmer zu übergeben. 

Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien, mit „alter“ Mineralwolle und mit 
PAK-haltigen (teerhaltigen) Materialien fallen nicht unter die Anwendung der 
TRGS 524. Für diese Tätigkeiten gelten gesonderte Technische Richtlinien, die im 
Folgenden beschrieben werden.  

Asbest / TRGS 519 

Für den Ausbau von asbesthaltigen Baustoffen sind die Vorgaben der GefStoffV – 
insbesondere der Abschnitte 3, 4 und Anhang 1, Nr. 2.4 - sowie der TRGS 519 „As-
best: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“ zu beachten. Abbruch- 
und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten dürfen nur von 
Fachbetrieben durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur Durchfüh-
rung dieser Arbeiten zugelassen worden sind (GefStoffV, Anhang I Nr. 2.4 Absatz 
4). Eine Ausnahme besteht in der Anwendung von emissionsarmen Verfahren, die in 
Abschnitt 2.9 der TRGS 519 beschrieben sind.  
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Der zuständigen Behörde ist die Tätigkeit mit asbesthaltigen Materialien spätestens 
7 Tage vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.  

Im vorliegenden Objekt wurden innerhalb der begangenen Räumlichkeiten im 1.OG 
und 3. OG (Floor-Flex-Platten) asbesthaltige Bodenplatten und Kleber identifiziert. 
Im 2. OG wurden Asbestzement Fensterbänke angetroffen. Insgesamt ist von weite-
ren asbesthaltigen Bauteilen auszugehen, vgl. Anlage 3. 

Künstliche Mineralfasern KMF / TRGS 521 

Bei künstlichen Mineralfaserprodukten, die vor 1996 verwendet worden sind, ist da-
von auszugehen, dass es sich um sogenannte „alte“ Mineralwollen handelt. Nach 
1996 bis zum Zeitpunkt des Herstellungs- und Verwendungsverbotes (2000) wurden 
sowohl alte als auch neue Mineralwollen hergestellt und verwendet. „Alte“ Mineral-
wolle kann biopersistente, lungengängige Fasern enthalten und ist daher als Gefahr-
stoff einzustufen.  

Für den Rückbau von Bauprodukten aus künstlichen Mineralfasern sind die Vorga-
ben der Gefahrstoffverordnung – insbesondere Anhang I Nr. 2 (Partikelförmige Ge-
fahrstoffe) zu beachten. Für den Rückbau von alter Mineralwolle sind zusätzlich die 
Vorgaben der TRGS 521 „Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit al-
ter Mineralwolle“ zu beachten. Ausgenommen davon sind alte Mineralwollen, für die 
ein Kanzerogenitäts-Index (KI) > 40 nachgewiesen wurde.  

Im Rahmen der Schadstoffuntersuchung wurden lungengängige Fasern (Kat. 1-B) in 
der untersuchten Probe (P 12) der Leitungsdämmung im Bereich der Tiefgarage fest-
gestellt. Darüber hinaus wurden keine laboranalytischen Untersuchungen durchge-
führt, die übrigen vorhandenen KMF der Spaldingstraße 140 und 144 werden katego-
risch als „alte“ Mineralwolle eingestuft. 

PAK-haltige Baustoffe / TRGS 551 

Für den Rückbau teerhaltiger Baustoffe sind die Vorgaben der Gefahrstoffverord-
nung sowie der TRGS 551 „Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Ma-
terial“ zu beachten. 

Als teerhaltig im Sinne der TRGS 551 sind Baustoffe mit Gehalten der PAK-
Einzelsubstanz Benzo-a-Pyren (BaP) von 50 mg/kg und mehr einzustufen. Hierunter 
fallen im vorliegenden Fall die teerhaltigen Pappen und der Dachabdichtungen. 
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6.2 Hinweise zur Entsorgung 

Anfallende Abfälle aus der Schadstoffsanierung und dem Rückbau sind unter Einhal-
tung der Abfallhierarchie (Vorrang der Vermeidung vor Verwertung und vor Beseiti-
gung) ordnungsgemäß zu entsorgen, d.h. schadlos zu verwerten bzw. zu beseitigen. 
Die umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen wird über das Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) sowie zahlreiche ergänzende Gesetzte und Rechtsverordnungen gere-
gelt.  

Nach Maßgabe des KrWG - insbesondere § 6 – sind die im Zuge der Schadstoffsanie-
rung anfallenden Abfälle nach Abfallarten und Abfallschlüssel gemäß Abfallver-
zeichnisverordnung (AVV) zu erfassen.  

Für Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und Entsorger von gefährlichen Abfäl-
len besteht sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch untereinander die 
Nachweispflicht über die ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle. Auf die 
Nachweispflicht für HBCD haltige Materialien nach POP-Abfall-ÜberwV wird hin-
gewiesen. 

7. ERGÄNZENDE HINWEISE 

Generell können bei der Ausführung der Sanierungs- oder Abbrucharbeiten weitere 
versteckte oder verbaute Schad- bzw. Gefahrstoffe angetroffen werden. In diesem 
Fall sind die Arbeiten an der Fundstelle unverzüglich zu unterbrechen und durch ei-
nen Gutachter überprüfen zu lassen. Dabei kann eine Fortschreibung der Planwerke 
zum Gesundheits- und Arbeitsschutz erforderlich werden. Es wird empfohlen, nach 
Beendigung der Galerie- bzw. Ausstellungsnutzung im Gebäude Spaldingstraße 140 
die Ausdehnung der asbesthaltigen Fußbodenbeläge zu ermitteln sowie eine ggf. vor-
handene ältere Dachabdichtung mit teerhaltigen Dachbahnen zu überprüfen. Bis da-
hin sind die Nutzer über die Asbestbefunde zu informieren. Die betroffenen Fußbö-
den dürfen bis zur Sanierung der asbesthaltigen Beläge keiner zerstörenden Bearbei-
tung unterzogen werden (z. B. Bohren, Stemmen, Meißeln, Fräsen o.ä.). 
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Anlage 3Spaldingstr. 140 - BürogebäudeFundstelle Proben-Nr. Bauteil Befund/Schadstoff Handlungsbedarf Zuordnung AVV-Nr.Geschossdecken - Trittschalldämmung Mineralwollelage, ggf. "alte Mineralwolle" Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*Dach / FassadeDach - ggf. ältere, teerhaltige Dachbahn unter Polystyrol-Dämmlage vorhanden PAK / Teer möglich bei Bedarf Sanierung vor Abbruch, TRGS 551 beachten! 17 03 03*Dachstuhl - ggf. Tragwerk aus Holz und ggf. obere Schalbrettauflage mit Anhaftungen teerhalitger Dachbahn Altholz A IV getrennte Sammlung und Entsorgung 17 02 04*Dämmung Dach - Dämmplatten ggf. HBCD - behandelt getrennte Sammlung und Entsorgung 17 06 04Fenster - Fensterrahmen Altholz A IV 17 02 04*Sockeldichtungen P 04 Dachpappe + bituminöser Schwarzanstrich gering PAK nachgewiesen nein 17 03 02Fuge zum Gebäude Tonstudio P 59 Fugendichtung S PCB: n.n. nein1. OG, 3. OG P 21, P 56 unterer Fußbodenbelag asbesthalitge Bodenbeläge (1. OG: Floorflexplatten) mit asbesthaltigen Klebern Sanierung vor Abbruch, TRGS 519 beachten! 17 06 05*2. OG - Fensterbänke aus Asbestzementplatten Asbest Sanierung vor Abbruch, TRGS 519 beachten! 17 06 05*alle Geschosse, Wände div. Putze/ Spachtelmassen kein Asbest nachgewiesen nein (kein Asbestverdacht) 17 01 07,17 08 02alle Geschosse, Sanitärräume, Wände P 51 Fliesenschilde absbestfreier Fliesenkleber oder Fliesen im Dickbettmörtel verklebt nein (kein Asbestverdacht) 17 01 07alle Geschosse, Decken div. Akustikdeckenplatten kein Asbest nachgewiesen, teils KMF-haltige Platten,teils Holzfaserplatten bei Bedarf Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*17 06 04alle Geschosse, Trockenbau - Leichtbauwände KMF-Dämmungen aus ggf. "alter Mineralwolle" Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*alle Geschosse, Türen - FH-Türen, Rolltor Garage asbest- oder KMF haltige Füllungen in älteren FH-Türen Sanierung vor Abbruch, Ausbau und Ensorgung im Ganzen! 16 02 12*Heizungs-/Warmwasserleitungen (Keller und Tiefgarage) P 12 Mineralwolle Leitungsdämmung KMF mit alveolgängigen Fasern nachgewiesen (KI →"alte" Mineralwolle) Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*alle Geschosse - alte Gliederheizkörper asbesthaltige Dichtungen möglich Sanierung vor Abbruch, Ausbau und Ensorgung im Ganzen! 16 02 12*Aufzug - Aufzugsantrieb asbesthaltige Bremsbeläge möglich bei Bedarf Sanierung vor Abbruch, TRGS 519 beachten! 17 06 05*Rolltor Tiefgarage - Formteile asbesthaltige Bauteile möglich Sanierung vor Abbruch, TRGS 519 beachten! 17 06 05*alle Geschosse - Leuchtstoffröhren, Energiespar-Leuchtmittel ggf. quecksilberhaltig, ggf. PCB-haltige Kleinkondensatoren Einsammeln vor Abbruch  20 01 21*alle Geschosse - ggf. Wasserleitungen aus Blei Blei - 17 04 03
Rohbau
Ver- und EntsorgungHeizung/Lüftung/Klima/TGAInnenausbau

Datum: 09.12.2020 SchadstoffkatasterSchadstofferhebung Spaldingstraße 140-144
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Anlage 3Projekt-Nr.:   Datum: 2019/211-N1 SchadstoffkatasterSchadstofferhebung Spaldingstraße 140-144Spaldingstr. 144 - Schuppen, Tonstudio, KellerräumeFundstelle Proben-Nr. Bauteil Befund/Schadstoff Handlungsbedarf Zuordnung AVV-Nr.Tonstudio: Kellerwand P 07 Schwarzanstrich gering PAK nachgewiesen nein 17 01 02Schuppen: Holztragwerk - Holzständerwerk und Dachstuhl Altholz A IV (kategorisch) getrennte Sammlung und Entsorgung 17 02 04*Schuppen - Fußboden P 08 Dichtungsbelag Kellerdecke PAK: 11.000 mg/kg ; B(a)P: 710 mg/kg
→ teerhaltig Sanierung vor Abbruch, TRGS 551 beachten! 17 03 03*Keller - Fußboden P 46 Bodenfliese PAK: 103 mg/kg ; B(a)P: 22 mg/kg,
→ teerhaltig getrennter Rückbau und Entsorgung 17 03 03*Keller, Raum hinter Nr. 6, Wand und Boden P 47 Schwarzanstrich, Schwarzdichtung gering PAK nein 17 03 02Dach / FassadeTonstudio: Dach - ggf. teerhaltige Dachbahn vorhanden PAK / Teer möglich bei Bedarf Sanierung vor Abbruch, TRGS 551 beachten! 17 03 03*Tonstudio: Sockeldichtung P 02 Dachpappe + bituminöser Schwarzanstrich gering PAK nachgewiesen nein 17 03 02Schuppen: Dach P 01 Dachpappe (Teerpappe) PAK: 4.500 mg/kg ; B(a)P: 250 mg/kg,
→ teerhaltig Sanierung vor Abbruch, TRGS 551 beachten! 17 03 03*Schuppen  Holzfassade P 05 Außenwand Pentachlorphenol: 2,3 mg/kg; Chrom ges.: 21 mg/kgKupfer 322 mg/kg Sanierung vor Abbruch! 17 02 04* Einhausung Treppenabgang Keller - Dach P 03 Bitumen Vergussmasse PAK: 17.800 mg/kg ; B(a)P: 1.200 mg/kg,
→ teerhaltig Sanierung vor Abbruch, TRGS 551 beachten! 17 03 03*Tonstudio Keller P 06 Wandputz kein Asbest nachgewiesen neinTonstudio - Trockenbau - Leichtbauwände KMF-Dämmungen aus ggf. "alter Mineralwolle" Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*Schuppen - Trockenbau - Leichtbauwände KMF-Dämmungen aus ggf. "alter Mineralwolle" Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*Schuppen - Trockenbau P 10 Spachtelmasse Gipskartonplatten Decke kein Asbest nachgewiesen nein (kein Asbestverdacht) 17 08 02Keller - Türen - FH-Türen asbesthaltige Füllungen in den älteren Türen Sanierung vor Abbruch, Ausbau und Ensorgung im Ganzen! 16 02 12*Innenausbau

Rohbau
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Anlage 3Projekt-Nr.:   Datum: 2019/211-N109.12.2020 SchadstoffkatasterSchadstofferhebung Spaldingstraße 140-144Spaldingstr. 144 - Schuppen, Tonstudio, KellerräumeFundstelle Proben-Nr. Bauteil Befund/Schadstoff Handlungsbedarf Zuordnung AVV-Nr.Keller - Mineralwolle Leitungsdämmung KMF-Dämmungen aus ggf. "alter Mineralwolle" Sanierung vor Abbruch, TRGS 521 beachten! 17 06 03*Tonstudio - alte Gliederheizkörper ggf. asbesthaltige Dichtungen Sanierung vor Abbruch, Ausbau und Ensorgung im Ganzen! 16 02 12*Anbau Dach - Klimagerät ggf. FCKW-haltiges Kühlmittel Fachgerechte Außerbetriebnahme vor Entsorgung 20 01 35*alle Gebäude - ggf. Wasserleitungen aus Blei Blei - 17 04 03alle Gebäude - Leuchtstoffröhren, Energiespar-Leuchtmittel ggf. quecksilberhaltig, ggf. PCB-haltige Kleinkondensatoren Einsammeln vor Abbruch  20 01 21*Abkürzungen: n.u. :  nicht untersucht KMF:   künstliche Mineralfasern n.n. :  nicht nachweisbar KI:        Kanzerogenitätsindex TGA : Technische Gebäude- PAK:    Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe           Ausstattung PCB:    Polychlorierte Biphenyle  MKW: MineralölkohlenwasserstoffeHBCD:  HexabromcyclododecanHeizung/Lüftung/Klima/TGAVer- und Entsorgung
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 ANLAGE 4.1

Laborberichte,

GBA, Pinneberg





















 ANLAGE 4.2

Laborberichte,
NUTECH, Neumünster





















ANLAGE  5Spaldingstraße 140-144,Hamburg-HammerbrookSchadstofferhebungFotodokumentationAlle Abbildungen erstellt durch BBI.




























